
Region JC Cottbus, Stadt

Gebietsstand Aug 25

Berichtsmonate Juni 2024 - Mai 2025

Datenstand Aug 25

Rechtskreis SGB II

Personengruppe Jüngere (unter 25 Jahre bei Eintritt)

Instrumente der Arbeitsmarktpolitik

Bestand Teilnehmende

gleitender Jahresdurchschnitt
Farbnotation für: Allgemein: BA-Grau

Farbnotation für: Istwert aktuelles Jahr

Gesamt 145

A - Aktivierung und berufliche Eingliederung

MAbE - Maßnahmen zur Aktivierung u. beruflichen 50

MAG - Maßnahme bei einem Arbeitgeber 2

PB - Probebeschäftigung für Menschen mit 0

FseJ - Förderung schwer zu erreichender junger 12

GaBe - Ganzheitliche Betreuung 2

B - Berufswahl und Berufsausbildung

BOP - Berufsorientierungspraktikum 1

EQ - Einstiegsqualifizierung 9

AsA - Assistierte Ausbildung 3

AsA-aus - begleitende Phase der Assistierten Ausbildung 3

AsA-mit - Assistierte Ausbildung mit 

ausbildungsvorbereitender Phase 0

BAE - Außerbetriebliche Berufsausbildung 8

AZ - Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung für Menschen 

mit Behinderungen u. schwerbehinderte Menschen 2

C - Berufliche Weiterbildung

FbW - Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung 8

FbW - sonstige berufliche Weiterbildung 8

D - Aufnahme einer Erwerbstätigkeit

EGZ - Eingliederungszuschuss 6

EGZ-SB - Eingliederungszuschuss f. besonders 

betroffene schwerbehinderte Menschen 2

ESG-A - Einstiegsgeld bei abhängiger sv-pflichtiger 

Erwerbstätigkeit 2

E - besondere Maßnahmen zur Teilhabe von Menschen 

mit Behinderungen

Reha-bMW - besondere Maßn. z. Weiterbildung Reha 1

F - Beschäftigung schaffende Maßnahmen

AGH - Arbeitsgelegenheiten 25

G - Freie Förderung

FF SGBII - Freie Förderung SGB II 1

Exportdatum: 05.09.2025
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